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Sehr geehrte Damen und Herren,

die speziellen Anforderungen an das Controlling für Steuerfragen in der Verwaltung von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) werden im Hinblick auf die Neurege-
lungen des § 2b UStG bis Ende 2020 zu regeln sein. Ausgehend von bisher wenigen steuerre-
levanten Sachverhalten, dezentralen Organisationsstrukturen, keinen (zentralen) formellen Zu-
ständigkeiten für steuerliche Angelegenheiten, wenigen steuerlichen Kenntnissen der Mitarbeiter, 
(bisher) kein Problembewusstsein zu fehlenden Prozessen für steuerliche Angelegenheiten in 
der Verwaltungsspitze, führt die Einführung der § 2b UStG zur Notwendigkeit der Neustrukturie-
rung des Aufbaus und des Ablaufs der öffentlichen Verwaltungen.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 grundlegend geändert. Die Umstel-
lung erfolgt spätestens 2021. Im Ergebnis werden die jPdöR zukünftig weitaus häufiger in den 
Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten als bisher. Insbesondere die Vermögensverwal-
tung und die Beistandsleistungen müssen in Zukunft  umsatzsteuerrechtlich untersucht und neu 
beurteilt werden.

Die Rechtsprechung hat bereits vor Einführung des § 2b UStG eine EU – rechtskonforme Aus-
legung des § 2 Abs. 3 UstG vorgenommen. Danach ist eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts Unternehmer, wenn sie eine wirtschaftliche und damit eine nachhaltige Tätigkeit zur Er-
bringung entgeltlicher Leistungen – wirtschaftliche Tätigkeit – ausübt, die sich innerhalb der 
Gesamtbetätigung heraushebt. 

Der Gesetzgeber ist dieser Rechtsprechung mit Einführung des § 2b UStG gefolgt und hat das 
EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.

Bei der Beratung unserer Mandanten im öffentlichen Bereich gewinnen von daher die Auswege 
aus der Umsatzsteuerpflicht zunehmend an Bedeutung: Begründung öffentlich-rechtlicher statt 
privatrechtlicher Handlungsformen, Schaffung größerer Einheiten zur Vermeidung von Leis-
tungsaustausch sind nur zwei von vielen Handlungsmöglichkeiten.

Wir stehen Ihnen für die Beurteilung der umsatzsteuerrechtlichen Einstufung Ihrer Tätigkeiten in 
der Verwaltung und den Aufbau der Organisation zur Bewältigung der steuerlichen Aufgaben in 
der Zeit ab 2021 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Kopf 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Kosten der Unterbringung 
im Altenheim: Doppelter 
Abzug der Haushalts- 
ersparnis bei Ehegatten

Aufwendungen für die krankheits- oder 
pflegebedingte Unterbringung in ei-
nem Alten- oder Pflegeheim sind 
dem Grunde nach als außergewöhn-
liche Belastungen abzugsfähig. Al-
lerdings ist von den Aufwendungen 
eine Haushaltsersparnis abzuziehen, 
weil in den Unterbringungskosten 
auch Lebensführungskosten enthal-
ten sind, die jedem Steuerpflichtigen 
entstehen und deswegen insoweit 
nicht außergewöhnlich sind.

Die jährliche Haushaltsersparnis be-
trägt für 2018 je Person 9.000 €. 
Sind beide Ehegatten im Altenheim 

untergebracht, verdoppelt sich die-
ser Betrag. War die Unterbringung 
nicht das ganze Jahr, ist der Betrag 
zeitanteilig umzurechnen. Wird der 
normale Haushalt weiter aufrechter-
halten, braucht die Haushaltserspar-
nis nicht abgezogen zu werden 
(BFH, Urt. v. 04.10.2017, VI R 22/16, 
BFH/NV 2018, S. 275).

Bewertung eines durch 
Sacheinlage erworbenen 
Geschäftsanteils an einer 
Kapitalgesellschaft

Eine Mutterkapitalgesellschaft M hatte 
ihrer verlustträchtigen ausländischen 
Tochterkapitalgesellschaft T ein Dar-
lehn gewährt. Es wurde 2003 zum 
Nominalwert als Sacheinlage zur 
Stammkapitalerhöhung verwendet 

und in der Handelsbilanz auch so 
bewertet. In der Steuerbilanz akti-
vierte M den Darlehnsbetrag als An-
schaffungskosten auf die Beteiligung 
an der T und schrieb 50 % sofort ge-
winnmindernd ab. Die Abschreibung 
begründete M mit den schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnissen der T.

Das Finanzamt ließ die Abschrei-
bung nicht zu, weil der Grundsatz 
des sog. Konzernrückhalts ange-
wendet werden müsse (BMF, Schr. v. 
29.03.2011, IV B 5 S 1341/09/10004, 
BStBl 2011 I, S. 277). Dieser besagt, 
dass eine Abschreibung auf Forde-
rungen gegen eine Konzern Tochter-
gesellschaft nicht möglich ist, wenn 
und solange sie ihren Verpflichtun-
gen nachkommt. Der Konzernrück-
halt ist aus Sicht eines Drittgläubi-
gers nämlich eine Kreditsicherheit.

Termine April 2018 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo- 
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be- 
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3    Für den abgelaufenen Monat, bei 
Vierteljahreszahlern für das abge-
laufene Kalendervierteljahr.

4        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5        Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fäl-
lig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Last- 

schriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.04.2018) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Regi-
onale Besonderheiten bzgl. der Fäl-
ligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt wer-
den. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018

Umsatzsteuer4 10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Sozialversicherung5 26.04.2018 entfällt entfällt

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.
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Nach einem Urteil des Bundesfin-
anzhofs(BFH, Urt. v. 12.04.2017, I R 
36/15, BFH/NV 2018, S. 58) ist die-
ser Grundsatz aber nicht auf Forde-
rungen einer Muttergesellschaft ge-
gen ihre Tochtergesellschaft anzu- 
wenden. Er gilt nur für Forderungen 
Dritter. Die M durfte deswegen die 
Abschreibung steuerlich geltend ma-
chen und die zu aktivierenden An-
schaffungskosten für die Kapitaler-
höhung mit dem gemeinen Wert des 
Darlehns ansetzen, der unstrittig nur 
die Hälfte des Nominalwerts aus-
machte.

Fünftelregelung bei durch 
Verzicht auf Pensions- 
anwartschaft als  
zugeflossen geltendem 
Arbeitslohn

Verzichtet ein Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer Kapitalgesellschaft 
auf eine bereits erdiente Pensions-
anwartschaft, ergeben sich hier-
aus steuerliche Folgen. Soweit die 
Pensionsanwartschaft werthaltig ist, 
hat der Geschäftsführer nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, 
Urt. v. 23.08.2017, VI R 4/16, BFH/NV 
2018, S. 91) in Höhe des Verzichts 
Arbeitslohn zu versteuern, der aber 
nach der sog. Fünftelregelung steu-
erbegünstigt ist. Weil ihm der Lohn 
tatsächlich nicht zufließt, liegt in glei-
cher Höhe eine verdeckte Einlage in 
die Gesellschaft vor. Sie erhöht die 
Anschaffungskosten der Beteiligung 
des Gesellschafters. Die genannten 
Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn 
auch ein fremder Geschäftsführer 
unter gleichen Umständen auf die 
Pensionsanwartschaft verzichtet hätte. 
Dies kann aber nur in sehr seltenen 
Ausnahmefällen angenommen werden.

Diese Rechtsfolgen greifen auch in 
den Fällen, in denen der Geschäfts-
führer wegen sog. Überversorgung 
auf Teile seiner Pensionsanwart-
schaft verzichtet. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs darf eine Altersversorgung ins-
gesamt nicht mehr als 75 % des jeweil-

igen Aktivgehalts betragen; andern- 
falls liegt in Höhe der diese Grenze 
übersteigenden Pensionszusage eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor, 
die den Gewinn der Gesellschaft in-
soweit nicht mindern darf.

Ist der Rechnungszinsfuß 
für steuerliche Pensions-
rückstellungen noch  
verfassungsgemäß?

Das Finanzgericht Köln (FG Köln, 
Beschl. v. 12.10.2017, 10 K 977/17, 
DStR 2017, S. 2792) hat dem Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG, 2 
BvL 22/17) die Frage zur Entschei-
dung vorgelegt, ob zur Ermittlung 
von Pensionsrückstellungen für das 
Jahr 2015 ein Rechnungszinsfuß 
von 6 % noch verfassungsgemäß ist.

Die derzeitige gesetzliche Regelung 
geht davon aus, dass ein Rech-
nungszinsfuß von 6 % im Rahmen 
der Renditeerwartungen liegt, die ein 
Unternehmen aus dem durch die 
Pensionsrückstellung gebundenen 
Kapital erwirtschaften kann. Diese 
Annahme ist nach Auffassung des 
Gerichts nicht mehr realitätsgerecht. 
Sie geht von unrealistisch hohen zu-
künftig zu erzielenden Zinserträgen 
aus. Auch die Starrheit des typisier-
ten Rechnungszinsfußes sei nicht 
mehr gerechtfertigt. Ein Festhalten 
an dem Zinssatz von 6 % wird als 
willkürlich und damit verfassungs-
widrig angesehen.

Hinweis: Entsprechende Steuerbe-
scheide sollten offen gehalten werden.

Vermietung von Ausstellungs- 
flächen durch gemeinnützige 
Vereine als wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Gestattet ein gemeinnütziger Verein 
einem Dritten gegen Entgelt, wer-
bend auf Veranstaltungen des Ver-
eins tätig zu werden, sind die Ein-
nahmen daraus dem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zuzuordnen. Ge-
meinnützige Vereine sind mit ihrem 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb re-
gelmäßig steuerpflichtig, soweit kein 
Zweckbetrieb vorliegt. Dieser ist u. a. 
gegeben, wenn die wirtschaftliche 
Tätigkeit des Vereins dazu dient, die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Vereinszwecke zu verwirklichen.

Ein Verein hatte Kongresse veran-
staltet. Im Rahmen dieser Kongres-
se präsentierten Medikamentenher-
steller an Ständen ihre Produkte. Die 
Standmieten wurden als Einnahmen 
des Zweckbetriebs erklärt. Begrün-
det wurde dies damit, dass die 
Durchführung der Kongresse der 
Satzung des Vereins entspräche.

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG 
Düsseldorf, Urt. v. 05.09.2017, 6 K 
2010/16, (Rev. eingel., Az. BFH: I R 
64/17), EFG 2017, S. 1725) kommt 
jedoch zu dem Ergebnis, dass hier die 
Vermietung der Standflächen nicht 
der Verwirklichung satzungsmäßiger 
Aufgaben des Vereins, sondern der 
Beschaffung zusätzlicher Mittel diene. 
Die Einnahmen gehören also zum 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Der 
Gewinn kann mit 15 % der Nettoein-
nahmen ermittelt werden (§ 64 Abs. 6 
Nr. 1 AO).

Finanzierungskosten als 
vorweggenommene  
Werbungskosten bei  
Erwerb einer mit einem 
Nießbrauch belasteten 
Immobilie

Unter besonderen Umständen kann 
der Erwerber einer mit einem Nieß-
brauch belasteten Immobilie die ihm 
entstehenden Finanzierungskosten 
als vorweggenommene Werbungs-
kosten berücksichtigen, entschied das 
Finanzgericht Baden-Württemberg 
(FG Baden-Württemberg, Urt. v. 
25.04.2017, 5 K 763/15, EFG 2017, 
S. 1733, (Rev. eingel., Az. BFH: IX R 
20/17)).

Bruder und Schwester erwarben im 
Wege der vorweggenommenen Erb-
folge zu je 50 % ein Mehrfamilien-
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haus mit Ladenlokal, das mit einem 
lebenslangen Nießbrauchsrecht zu-
gunsten von Mutter und Tante belastet 
war. Nach weiteren 16 Jahren erwarb 
der Bruder von seiner Schwester de-
ren hälftigen Grundstücksanteil. Die 
Immobilie sollte mit den nach dem 
Wegfall der Nießbrauchsrechte zu 
erwartenden Erträgen seiner Alters-
sicherung dienen. Er machte die an-
lässlich dieses Erwerbsvorgangs an-
gefallenen Zinsaufwendungen und die 
auf die Anschaffungskosten entfal-
lenden Gebäudeabschreibungen als 
vorweggenommene Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung geltend.

Das Finanzgericht konnte weder eine 
Veräußerungsabsicht, noch eine ge-
plante Eigennutzung erkennen. Da 
diese Indizien für eine bereits zum 
Zeitpunkt der Anschaffung vorliegen-
de Absicht, zukünftig Vermietungs-
einkünfte zu erzielen, sprachen, er-
kannte es die entstandenen Fin- 
anzierungskosten als vorweggenom-
mene Werbungskosten an. Die Ge-
bäudeabschreibung berücksichtigte 
es hingegen nicht.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Wann eine über die  
private Vermögens- 
verwaltung hinausgehende 
Tätigkeit gewerblich ist

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) errichtete im Auftrag der Stadt 
ein Gebäude. Die Stadt räumte der 
GbR für 20 Jahre ein Erbbaurecht an 
dem Grundstück ein. Für diesen 
Zeitraum vermietete die GbR das 
Gebäude an die Stadt. Nachdem Miet- 
verhältnis und Erbbaurecht beendet 
waren, erhielt die GbR eine zuvor ver- 
traglich vereinbarte Entschädigung.

Die GbR erklärte Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung, während das 
Finanzamt den Rahmen einer priva-
ten Vermögensverwaltung als über-
schritten ansah und in vollem Um-
fang gewerbliche Einkünfte annahm.

Der Rahmen der privaten Vermö-
gensverwaltung kann überschritten 
sein, wenn bereits bei Aufnahme der 
Tätigkeit der GbR feststand, dass 
sich ein erwartetes positives Ergeb-
nis nur mit der Entschädigung erzie-
len ließ. Die Einzeltätigkeiten (An-
kauf, Vermietung und Verkauf) sind 
in diesem Fall nicht getrennt zu wür-
digen, sondern zu einer einheitli-
chen, gewerblichen Tätigkeit zusam-
menzufassen (sog. Verklammerung) 
[BFH, Urt. v. 28.09.2017, IV R 50/15, 
BFH/NV 2018, S. 271].

Verjährung von Ersatz- 
ansprüchen des Vermieters

In einem vom Bundesgerichtshof 
(BGH, Urt. v. 08.11.2017, VIII ZR 
13/17) entschiedenen Fall lebte eine 
Mieterin längere Zeit in einer Miet-
wohnung. Nach Kündigung des 
Mietvertrags gab sie die Wohnung 
zwei Monate vor Beendigung des 
Mietverhältnisses an die Vermieterin 
zurück. Nachdem diese die Mieterin 
vergeblich zu Instandsetzungsarbei-
ten aufgefordert hatte, verklagte sie 
die Mieterin zehn Monate nach de-
ren Auszug auf Schadensersatz. Die 
Mieterin verweigerte die Zahlung 
und berief sich darauf, dass der An-
spruch wegen Ablaufs der sechsmo-
natigen gesetzlichen Frist verjährt 
sei (§ 548 Abs. 1 BGB). Daraufhin 
verwies die Vermieterin auf eine 
Mietvertragsklausel, nach der Ersatz-
ansprüche des Vermieters u. a. we-
gen Verschlechterung der Mietsache 
erst in zwölf Monaten nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses verjähren.

Das Gericht teilte die Meinung der 
Mieterin. Eine derartige Vertrags-
klausel ist wegen unangemessener 
Benachteiligung des Mieters unwirk-
sam (§ 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 
BGB). Der Mieter hat nach Rückga-
be der Mietsache an den Vermieter 
keinen Zugriff mehr auf die Mietsache 
und kann ab diesem Zeitpunkt regel-
mäßig auch keine beweissichernden 
Feststellungen mehr treffen. Demge-
genüber wird der Vermieter durch 
die Rückgabe der Mietsache in die 

Lage versetzt, sich Klarheit darüber 
zu verschaffen, ob ihm gegen den 
Mieter Ansprüche wegen Ver-
schlechterung oder Veränderung der 
Mietsache zustehen und kann diese 
ggf. innerhalb der sechsmonatigen 
Verjährungsfrist durchsetzen.

Obergrenze für Klein- 
reparaturklausel im  
Gewerbemietrecht nicht 
erforderlich

Eine Kleinreparaturklausel in einem 
gewerblichen Pachtvertrag ist auch 
dann wirksam, wenn diese keine Wert- 
obergrenze für jede einzelne Repa-
ratur enthält. Dies hat das Landge-
richt Darmstadt (LG Darmstadt, Urt. 
v. 27.07.2017, 6 S 373/16) entschie-
den.

Die Verpächterin einer Gaststätte ver- 
langte von der Pächterin die Zahlung 
von Reparaturkosten an der Hei-
zungsanlage. Im Pachtvertrag war ge- 
regelt, dass der Pächter unter ande-
rem die Kosten für Kleinreparaturen 
an Installationen für Elektrik, Wasser 
und Gas sowie der Heizungsanlage 
zu tragen hat, jedoch in einem Jahr 
nicht mehr als eine Monatspacht. 
Die monatliche Pacht betrug 1.500 € 
zuzüglich 500 € für die Wohnung des 
Wirts. Die Pächterin sah sich infolge 
der fehlenden Kostenbeschränkung 
für die einzelne Reparatur durch die 
Kleinreparaturklausel unangemessen 
benachteiligt. Die Benennung ledig-
lich einer Jahreshöchstgrenze sei 
nicht ausreichend.

Nach Auffassung des Gerichts be-
steht ein Zahlungsanspruch der Ver-
pächterin aus dem abgeschlossenen 
Pachtvertrag. Die Angabe einer jähr-
lichen finanziellen Obergrenze bei 
Pachtverhältnissen über Gewerbe-
raum im Rahmen einer Kleinrepara-
turklausel sei als ausreichend anzu-
sehen. Die für  Wohnraummietver- 
hältnisse heranzuziehende Wertober-
grenze komme vorliegend nicht zum 
Tragen.
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Nachträgliche vom  
Testament abweichende 
Vereinbarungen zwischen 
Erben und Vermächtnis-
nehmer sind erbschaft- 
steuerlich unbeachtlich

In einem Testament war die Ehefrau 
des Erblassers Alleinerbin und die 
Tochter als Vermächtnisnehmerin be- 
dacht worden. Nach dem Tod des 
Erblassers vereinbarten beide unter 
Mitwirkung des Testamentsvollstre-
ckers notariell eine andere Vertei-
lung der Erbteile und Schulden.

Das Finanzgericht München (FG 
München, Urt. v. 06.09.2017, 4 K 
1916/16, (rkr.), EFG 2017, S. 1802) 
entschied, dass diese Vereinbarung 
erbschaftsteuerlich unbeachtlich ist, 
weil die Erbschaftsteuer mit dem Tod 
des Erblassers entsteht (§ 9 ErbStG). 
Dieser Zeitpunkt ist auch für den 
Umfang und die Wertermittlung des 
Nachlasses maßgebend (§ 11 ErbStG). 
Somit waren die Regelungen des 
Testaments zu beachten.

Erbschaftsteuer:  
Begünstigung des  
Betriebsvermögens bei 
Übertragung von Wirt-
schaftsgütern des Sonder-
betriebsvermögens

Die Übertragung (Schenkung unter 
Lebenden oder Erbfall) von Betriebs-
vermögen ist unter bestimmten Vor-
aussetzungen begünstigt oder sogar 
steuerfrei.

Führt der Erwerber (Erbe/Beschenk-
te) das Unternehmen über einen 
Fünf-Jahres-Zeitraum fort, wird ein 
Verschonungsabschlag von 85 % ge- 
währt. Es sind folglich nur 15 % des 
Betriebsvermögens bei der Erbschaft-/ 
Schenkungsteuer zu versteuern.

Auf unwiderruflichen Antrag bleibt 
das Betriebsvermögen zu 100 % 
steuerfrei, wenn der Erwerber das 
Unternehmen über einen Sieben-

Jahres-Zeitraum fortführt. Diese sog. 
Vollverschonung wird nur gewährt, 
wenn das Verwaltungsvermögen nicht 
mehr als 20 % des Unternehmens-
werts ausmacht.

Beide Verschonungsregelungen sind 
nicht nur abhängig von den Behalte-
fristen, es sind ferner bestimmte 
Lohnsummenkriterien zu erfüllen.

Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist ein Urteil des Finanzgerichts Köln 
(FG Köln, Urt. v. 29.06.2017, 7 K 
1654/16, (Rev. eingel., Az. BFH: II R 
38/17), EFG 2017, S. 1743): Werden 
einzelne Wirtschaftsgüter des Son-
derbetriebsvermögens übertragen, ist 
Voraussetzung für eine evtl. Begüns-
tigung, dass diese Wirtschaftsgüter 
gleichzeitig mit dem Anteil an einer 
Personengesellschaft übertragen wer-
den. Wird z. B. ein Grundstück des 
Sonderbetriebsvermögens auf den 
Erwerber übertragen, gewährt das 
Finanzgericht eine mögliche Steuer-
befreiung nur, wenn gleichzeitig der 
Gesellschaftsanteil, z. B. der Kom-
manditanteil, übertragen wird.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinweis: Die zu beachtenden Vor-
schriften sind umfangreich und kom-
pliziert. Bei Übertragung von Be-
triebsvermögen sollte der Rat eines 
Steuerberaters eingeholt werden.

Verzicht auf Vergütungs- 
ersatzanspruch als  
freigebige Zuwendung

Jede freigebige Zuwendung unter-
liegt der Schenkungsteuer (§ 7 Abs. 
1 Nr. 1 ErbStG). Dazu muss die Leis-
tung zu einer Bereicherung des Be-
dachten auf Kosten des Zuwenden-
den führen und die Zuwendung 
objektiv unentgeltlich sein. Der Bun-
desfinanzhof (BFH, Urt. v. 30.08.2017, 
II R 46/15, BFH/NV 2018, S. 125) hat 
eine freigebige Zuwendung für den 
Fall bejaht, dass der Zuwendende 
auf einen Vergütungsersatzanspruch 
verzichtet.

Eine aus Kommanditgesellschaften 
bestehende Unternehmensgruppe 
(Sponsor eines Fußballvereins) 
schloss Arbeitsverträge mit Fußball-
spielern, Trainern oder Betreuern 
(Aktive) ab. Sie wurden als kaufmän-
nische Angestellte/Bürokaufleute be-
zeichnet, vertragsgemäß bezahlt und 
mussten auf diesen Positionen laut 
Vertrag 40 Stunden pro Woche für 
die Unternehmensgruppe arbeiten. 
Tatsächlich waren die Aktiven aller-
dings nicht für den Sponsor, sondern 
Vollzeit und unter Profibedingungen 
für den Fußballverein tätig, der für 
die Überlassung kein Entgelt entrich-
ten musste. Damit ersparte der Ver-
ein die ansonsten übliche Vergütung 
für die Arbeitnehmerüberlassung durch 
die Unternehmensgruppe. Das war 
Gegenstand der Schenkung.

Da die Schenkungen nicht angezeigt 
und keine entsprechenden Steuerer-
klärungen abgegeben wurden, durf-
te das Finanzamt, das aus den Akten 
die Anzahl, die konkreten Zeitpunkte 
und die jeweilige Höhe der Einzelzu-
wendungen nicht ermitteln konnte, 
für jedes Kalenderjahr zusammen-
fassende Steuerbescheide im Schätz-
wege erlassen. Der Bundesfinanzhof 
entschied auch, dass nicht die Unter-
nehmensgruppe, sondern die hinter 
den Kommanditgesellschaften stehen-
den Kommanditisten (Gesamthänder) 
als Schenker anzusehen sind.

Verjährungsfrist bei  
Aufforderung zur Abgabe 
einer Steuererklärung

Ein Steuerpflichtiger wurde von dem 
für ihn zuständigen Finanzamt und 
unter Hinweis auf mögliche Zwangs-
mittel aufgefordert, seine Einkom-
mensteuererklärung 2006 bis zum 
22. Oktober 2007 abzugeben. Tat-
sächlich reichte er seine Steuerer-
klärung jedoch erst am 30. Dezem-
ber 2011 beim Finanzamt ein. Dieses 
lehnte die Bearbeitung der Erklärung 
ab und begründete die Ablehnung 
damit, dass Festsetzungsverjährung 
eingetreten sei. Weil keiner der ge-
setzlichen Gründe zur verpflichten-
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den Abgabe einer Steuererklärung 
vorliege (§ 46 Abs. 2 EStG), handele 
es sich um eine Antragsveranlagung. 
In diesem Fall gelte eine vierjährige 
Verjährungsfrist.

Das sah der Bundesfinanzhof (BFH, 
Urt. v. 04.10.2017, VI R 53/15, BFH/
NV 2018, S. 254) anders. Eine ge-
setzliche Verpflichtung zur Abgabe 
einer Steuererklärung entsteht auch 
dann, wenn das Finanzamt einen 
Steuerpflichtigen auffordert, eine 
Steuererklärung abzugeben.  Diese 
Aufforderung stellt einen Verwal-
tungsakt dar. Hierfür spricht insbe-
sondere der im Schreiben enthaltene 
Hinweis auf mögliche Zwangsmittel. 
Das gilt selbst dann, wenn das 
Schreiben keine Rechtsbehelfsbe-
lehrung enthält und das Finanzamt 
dem Steuerpflichtigen die Möglich-
keit gibt, das Schreiben mit einem 
kurzen Hinweis auf der Rückseite 
zurückzusenden, sollte er seiner Auf-
fassung nach nicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet sein.

Der Steuerpflichtige war demnach für 
das Jahr 2006 zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtet 
und die Verjährungsfrist bei Einrei-
chung der Erklärung im Dezember 
2011 noch nicht abgelaufen.

Für Vorsteuerzwecke  
zu beachten:  
Frist zur Zuordnungsent-
scheidung von gemischt 
genutzten Leistungen  
zum Unternehmen endet 
am 31. Mai

Bei gemischt genutzten Eingangs-
leistungen ist es für den Vorsteuer-
abzug entscheidend, in welchem Um-
fang eine Zuordnung zum unter- 
nehmerischen Bereich vorliegt. Nur 
wenn eine zumindest teilweise Zu-
ordnung zum Unternehmensvermö-
gen erfolgt, ist grundsätzlich der Vor-
steuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerbe-
richtigung möglich.

Ein Unternehmer hat insbesondere 
dann bestimmte Zuordnungswahl-
rechte, wenn er Gegenstände be-
zieht, die er teilweise unternehmerisch 
und teilweise nichtunternehmerisch 
zu verwenden beabsichtigt.

Handelt es sich bei der teilweisen 
nichtunternehmerischen Verwendung 
um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit 
im engeren Sinne (z. B. ideelle, un-
entgeltliche Tätigkeit eines Vereins), 
besteht grundsätzlich ein Auftei-
lungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist 
eine Zuordnung im vollen Umfang 
zum nichtunternehmerischen Be-
reich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise 
nichtunternehmerischen Verwendung 
hingegen um eine unternehmens-
fremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für 
den privaten Bedarf des Unterneh-
mers), hat der Unternehmer in der 
Regel folgende Zuordnungswahl-
rechte:

• Der Gegenstand kann insgesamt 
der unternehmerischen Tätigkeit 
zugeordnet werden.

• Der Unternehmer kann den Ge-
genstand in vollem Umfang in sei-
nem nichtunternehmerischen Be-
reich belassen.

• Der Gegenstand kann im Umfang 
der tatsächlichen (ggf. zu schät-
zenden) unternehmerischen Ver-
wendung seiner unternehmeri-
schen Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unterneh-
merischen Bereich bedarf es weiter-
hin mindestens einer 10% igen un-
ternehmerischen Nutzung.

Wichtig ist, dass eine Zuordnungs-
entscheidung zum Unternehmens-
vermögen mit endgültiger Wirkung 
bis spätestens zum 31. Mai des Fol-
gejahrs erfolgt sein muss. Die Frist 
gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die 
Steuererklärung. Wird die Frist ver-
säumt, ist im Zweifel eine spätere 
Zuordnung zum Unternehmensver-

mögen ausgeschlossen. Ein Vor-
steuerabzug sowie gegebenenfalls 
eine Korrektur in späteren Jahren 
sind nicht mehr möglich.

Für Zuordnungen, die den Veranla-
gungszeitraum 2017 betreffen, muss 
bis zum 31. Mai 2018 eine Zuord-
nungsentscheidung erfolgt sein. Tei-
len Sie diese in Zweifelsfällen zur 
Sicherheit dem Finanzamt schriftlich 
mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig 
Ihren Steuerberater an (BMF, Schr. 
v. 02.01.2014, IV D 2 – S 7300/12/ 
10002:001, BStBl 2014 I, S. 119).

Erstattung der zu Unrecht 
abgeführten Umsatzsteuer 
in Bauträgerfällen

Nach den Vorschriften des Umsatz-
steuergesetzes (§ 13b Abs. 5 Satz 2 
UStG) schuldet (ausnahmsweise) 
der Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer für an ihn erbrachte Bauleis-
tungen, wenn er selbst Bauleistun-
gen erbringt (sog. Übergang der 
Steuerschuldnerschaft). Der Bundes- 
finanzhof (BFH, Urt. v. 22.08.2013, V 
R 37/10, BStBl 2014 II, S. 128) hat 
den Anwendungsbereich dieser Vor-
schriften deutlich eingeschränkt. Nach 
seiner Auffassung sind Bauträger für 
die von ihnen in Auftrag gegebenen 
Bauleistungen nicht Schuldner der 
Umsatzsteuer. Es ist also nach allge-
meinen Grundsätzen abzurechnen: 
Der Auftragnehmer (z. B. Bauunter-
nehmer) stellt seine Leistung dem 
Auftraggeber (Bauträger) brutto in 
Rechnung und führt die zu zahlende 
Umsatzsteuer selbst an das Finanz-
amt ab.

Die vom Bauträger in der Vergan-
genheit (i. d. R. vor dem 15. Februar 
2014) zu Unrecht gezahlte Umsatz-
steuer muss die Finanzverwaltung 
auf Antrag an den Bauträger erstatten. 
Entsprechende Umsatzsteuerfestset-
zungen, auch bestandskräftige, sind 
zu ändern.

Die Finanzverwaltung (BMF, Schr.  
v. 26.07.2017, III C 3 – S 7279/11/ 
10002-09, BStBl 2017 I, S. 1001) will 
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den Erstattungsanspruch nur aus-
zahlen, wenn der Bauträger nachweist, 
dass er die Umsatzsteuer an den 
leistenden Bauunternehmer nachträg- 
lich gezahlt hat oder seinen Anspruch 
wirksam an das Finanzamt abtritt.

Das Finanzgericht München (FG 
München, Urt. v. 10.10.2017, 14 K 
344/16, (Rev. eingel., Az. BFH: V R 
49/17), EFG 2017, S. 1842) folgt die-
ser Auffassung nicht. Nach dessen 
Urteil haben Bauträger Anspruch auf 
Erstattung der nach alter Rechtslage 
zu Unrecht abgeführten Umsatz-
steuer unabhängig von einer nach-
träglichen Zahlung oder Abtretungs-
anzeige.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Kein Vorsteuerabzug aus 
einer Rechnung, die den 
Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung 
nicht angibt

Wer von seiner zu zahlenden Um-
satzsteuer die gezahlte Vorsteuer ab-
setzen möchte, benötigt dafür eine 
den Vorschriften des Umsatzsteuer-
gesetzes entsprechende Rechnung. 
Zwingend enthalten muss die Rech-
nung u. a. den Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung. Ohne An-
gabe dieses Datums kann der Zeit-
raum nicht bestimmt werden, in dem 
die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Im entschiedenen Fall enthielt eine 
Rechnung über Beratungsleistungen 

keine Angaben zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung. Der Rechnungs-
betrag wurde am 29. Dezember in 
bar vom Konto des Leistungsemp-
fängers abgehoben und am darauf-
folgenden 2. Januar auf das in der 
Rechnung angegebene Konto des 
Leistenden eingezahlt. Es war nicht 
ersichtlich, an welchem Tag, in  
welchem Jahr genau die Lieferung 
oder sonstige Leistung erbracht  
wurde. Dem Rechnungsempfänger 
stand folglich kein Vorsteuerabzugs-
recht zu.

Hinweis: Eine ordnungsgemäße 
Rechnung kann noch bis zum Tag 
der letzten mündlichen Verhandlung 
vor dem Finanzgericht vorgelegt 
werden (FG des Landes Sachsen 
Anhalt, Urt. v. 17.01.2017, 5 K 41/17).

Umsatzsteuerliche  
Entgeltminderung bei 
einem Einzelhändler durch 
Beteiligung an einem von 
einem Dritten angebotenen 
Punktesystem

Beteiligt sich ein Einzelhändler an 
einem von einem Dritten angebote-
nen Punktesystem, führen die von 
dem Kunden erworbenen Punkte 
beim Einzelhändler zu einer Ent-
geltminderung. Das heißt, für den 
Einzelhändler mindert sich die Um-
satzsteuer. Die Entgeltminderung 
trete in dem Zeitpunkt ein, in dem 
der Einzelhändler den Gegenwert 
der Punkte an den Systemanbieter 
zahlen müsse. Dies hat das Finanz-

gericht München (FG München, Urt. 
v. 23.08.2017, 3 K 1271/16, (Rev. 
eingel., Az. BFH: V R 42/17), EFG 
2017, S. 1837) entschieden.

Der Kunde müsse allerdings eine 
gewisse Wahlfreiheit hinsichtlich der 
Form der Rabattgewährung haben. 
Ausreichend hierfür sei entgegen 
der Auffassung der Finanzverwal-
tung, dass der Kunde die Möglichkeit 
habe, die Punkte bei einem weiteren 
Einkauf bei einem Systempartner 
des Systemanbieters als unbares 
Zahlungsmittel einzusetzen. Nicht 
erforderlich sei für die Entgeltmin-
derung, dass dem Kunden die Mög-
lichkeit eingeräumt werde, sich die 
Punkte bar auszahlen zu lassen.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Fälligkeit des  
Arbeitslohns

Eine Regelung in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Arbeit-
gebers, nach der das Entgelt für die 
erbrachte Arbeitsleistung erst zwi-
schen dem 15. und dem 20. des  
Folgemonats fällig ist, benachteiligt 
den Arbeitnehmer unangemessen 
und ist daher unwirksam (§ 307  
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB).

Grundsätzlich ist die Vergütung nach 
Leistung der Dienste zu zahlen (§ 614 
Satz 1 BGB). Wird von diesem 
Grundsatz abgewichen, darf das 
nicht zu einer unangemessenen Be-
nachteiligung des Arbeitnehmers 
führen. Gerechtfertigt ist ein Abwei-
chen zum Beispiel, wenn der Arbeit-
geber die Vergütung monatlich neu 
berechnen muss und dem Arbeit-
nehmer vorher zumindest einen Ab-
schlag zahlt. Dies lag im Urteilsfall 
jedoch nicht vor.
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH

17. April 2018

FRANKFURT: Compliance in kommunalen Unternehmen

Ihr Leitfaden zur professionellen Umsetzung! Die Themen: Umsetzung durch Schaffung von Organisations-
strukturen, Notwendige Inhalte eines Compliance-Programms, Einsetzen eines Compliance-Beauftragten, 
Präventionsmaßnahmen und Schulungen, Alles rund um das Thema Geschenke und Bewirtung, Überwachung 
und Aufdeckung.

19. April 2018

KOBLENZ: DORNBACH FORUM INTERNATIONAL 2018

Wir laden Sie herzlich zum DORNBACH FORUM INTERNATIONAL 2018 in Koblenz ein. Die digitale Transfor-
mation fegt durch das Wirtschaftsleben. Digitale Geschäftsmodelle sind allgegenwärtig. Das Internationale 
Steuerrecht wurde von dieser Entwicklung schlichtweg überrannt. Nun gilt es, schnellstmöglich ein über die 
Grenzen abgestimmtes steuerliches Regelwerk zu schaffen, welches im Zeitalter der Digitalisierung ange-
kommen ist. Der Handlungsdruck ist riesengroß geworden und somit auch die Fehleranfälligkeit bei der 
Implementierung. Was bedeuten diese Veränderungen für Ihr Unternehmen? Wer glaubt, auf (s)einer Insel am 
Rande des digitalen Wandels unbehelligt zu bleiben, könnte sich dramatisch irren. Darüber hinaus zeigen wir 
Ihnen, wohin die Entwicklung im Bereich der Verständigungsverfahren geht. Außerdem mutierte die Betriebs-
stättenergebnisermittlung mehr oder weniger lautlos zu einem Monster und die grenzüberschreitende 
Finanzierung in der Unternehmensgruppe hat alptraumhafte Züge angenommen. Wir gehen auf die wichtigsten 
Brennpunkte ein. 

Wussten Sie, dass unser unmittelbarer Nachbar, die Niederlande, gerade wichtige Änderungen in der 
Unternehmensbesteuerung umgesetzt hat? Und last but not least das Dauerthema Brexit: It’s time for a UK 
perspective, don’t you think so?

24. April 2018

BERGISCH GLADBACH: Compliance – vom engen Korsett zum hilfreichen Instrument?

Während Compliance bei Konzernen in der Praxis weitgehend umgesetzt ist, sind Mittelständler häufig 
zurückhaltend bei dem Thema. Sie fürchten hohe Kosten und sind sich nicht über Strafgelder und Ausschlüs-
se von Ausschreibungen bewusst, die dem Unternehmen enorm schaden können. Wir informieren Sie über 
Risiken und geben einen Überblick über mögliche Absicherungen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihr Kommen

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer  
Homepage www.dornbach.de unter Aktuelles/Veranstaltungen oder Sie wenden sich direkt an 

Frau Lydia Schmitz, PR- und Marketing-Referentin  
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmitz@dornbach.de


